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Zeichenerklärung
Bisherige Darstellung

Zeichenerklärung
der 4. Änderung

Zeichenerklärung
Geänderte Darstellung

   Gewerbegebiet gem § 8 BauNVO
   

   Ortsrandeingrünung

 Bauverbotszone

Moorenweis, den .............................   Inning, den 13. 1. 2011

..........................................................   ..................................................
(1. Bürgermeister)      (Planfertiger)

VERFAHRENSVERMERKE

 1. Die Gemeinde Moorenweis hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.10.2009 
die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde am 9. 12. 2009 ortsüblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

    
 2. Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung mit Begründung in der Fassung 

vom 1. 12. 2009 wurde gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit vom 16. 12. 2009 mit 18. 1. 2010 ausgelegt. 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 14. 12. 2009 mit 18. 1. 2010 beteiligt.

 3. Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung mit Begründung in der Fassung 
vom 26. 4. 2010 wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 12. 5. 2010 mit 14. 6. 2010  
öffentlich ausgelegt. 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12. 5. 2010 mit 14. 6. 2010 erneut beteiligt.

 4. Die Gemeinde Moorenweis hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 5. 7. 2010 
den Feststellungsbeschluss für die 18. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Begründung in der Fassung vom 5. 7. 2010 gefasst.

 
 (Siegel)      Moorenweis, den ............................

       ........................................................
       (1. Bürgermeister)

 5.  Die Genehmigung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung 
vom 5. 7. 2010 wurde mit Bescheid des Landratsamtes Fürstenfeldbruck vom 
13. 1. 2011  Az. 21-610-10/3-18.FlNPl.-Änd.Moorenweis erteilt (§ 6 Abs. 1 bis 4 
BauGB).

 (Siegel)      Fürstenfeldbruck, den ....................

       ........................................................
       (Landratsamt Fürstenfeldbruck)

 6.  Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 13. 1. 2011 
wurde am ................. ortsüblich durch Anschlag an den Gemeindetafeln bekannt-
gemacht; dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 214/215 BauGB hingewiesen. 
Die Flächennutzungsplan-Änderung ist damit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam 
und kann ab .................. auf Dauer im Rathaus Moorenweis, Bauamt, Ammersee-
str. 8, Moorenweis, eingesehen werden. 

 (Siegel)      Moorenweis, den .............................

        .........................................................
       (1. Bürgermeister)

 Geänderte DarstellungBisherige Darstellung
der rechtswirksamen Fassung des 
Flächennutzungsplans
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